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Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen  

der EMSR Industrieautomation GmbH 
 
 

 

1. Geltungsbereich 
Bestellungen der EMSR Industrieautomation GmbH -  im  
Folgenden  „Auftraggeber“ genannt  -  erfolgen zu diesen Einkaufs- 
und Zahlungsbedingungen sowie den in der Bestellung 
gegebenenfalls genannten zusätzlichen Bedingungen. 

 
Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers  werden  
auch  dann  nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber ihnen im 
Einzelfall nicht ausdrücklich widerspricht bzw. eine Annahme der 
Lieferung / Leistung erfolgt. Jeglichen Bestätigungen des 
Auftragnehmers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen 
wird hiermit widersprochen. 

 
2. Schriftform 

Bestellungen und damit im Zusammenhang stehende 
Vereinbarungen und Änderungen sind nur in Schriftform 
verbindlich. 

 
3. Subunternehmer 

Soweit der Auftragnehmer seinerseits Dritte mit der Erbringung der 
Leistung beauftragen möchte, bedarf dies der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Dies gilt 
entsprechend für den Wechsel bzw. die Hinzuziehung weiterer 
Subunternehmer. 

 
4. Versand 

Versandvorschriften, insbesondere Versandanschriften, sind 
genauestens einzuhalten. Kosten, die durch Nichteinhaltung der 
Versandvorschriften entstehen, gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers, soweit dieser nicht nachweist, dass er dies nicht 
zu vertreten hat. 

 
Versandanzeigen sind mit Angabe der besonders kenntlich 
gemachten Bestelldaten an den Auftraggeber, die 
Versandanschrift sowie an evtl. weitere in der Bestellung 
angegebene Empfängeranschriften zu senden und der Sendung 
beizufügen. 

 
5. Termine/Abnahme 
Die in der Bestellung angegebenen Lieferzeiten oder 
Ausführungstermine sind bindend. Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, den Auftraggeber unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn 
Umstände eintreten oder erkennbar werden, aus denen sich ergibt, 
dass die vereinbarte Lieferzeit bzw. der vereinbarte 
Ausführungstermin nicht eingehalten werden kann. 

 
Jede vertragliche Leistung bedarf einer förmlichen Abnahme mit 
Protokoll. Hat der Auftragnehmer die Leistungen erstellt, 
benachrichtigt er den Auftraggeber schriftlich. Eine Abnahme durch 
schlüssiges Verhalten ist  ausgeschlossen, insbesondere die 
Benutzung bzw. Inbetriebnahme solcher vertraglicher Leistungen 
oder die wirtschaftliche Nutzung im Rahmen des Probebetriebs 
gelten nicht als Abnahme § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB bleibt unberührt. 
Diese Regelung gilt nicht für solche Verträge, bei denen eine 
Abnahme sachlich-technisch ausgeschlossen ist. 
 
6. Preise 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt wurde, sind die 
in der Bestellung genannten 
Preise Festpreise. Bei fehlenden Preisangaben behält sich der 
Auftraggeber die Anerkennung vor. 
 
Bei Stundenlohnabrechnungen ist von den Reisekosten 
(Fahrgelder, Übernachtungskosten usw.) die Vorsteuer nach den 
gültigen Steuerrichtlinien abzusetzen. Bei Berechnung von 

Fahrgeldern sind die An- bzw. Rückreiseorte anzugeben. Alle 
Belege müssen einwandfrei und dauerhaft lesbar sein. 

 
9. Forderungsabtretung/Aufrechnung 
Der  Auftragnehmer ist - unbeschadet bei Abtretung einer 
Geldforderung gem. § 354a HGB - ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung vom Auftraggeber nicht berechtigt, seine Forderungen 
gegen den Auftraggeber an Dritte abzutreten oder durch Dritte 
einziehen zu lassen. 

 
10. Eigentumsverhältnisse / Beistellungen / Verarbeitung / 
Gefahrtragung  
Mit der Übergabe wird die Lieferung Eigentum vom Auftraggebers, 
ein einfacher Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des Auftragnehmers 
bleibt unberührt. 

 
Vom Auftraggeber beigestelltes Material wird vom Auftragnehmer 
von anderen Materialien getrennt, als Eigentum des Auftraggebers 
gekennzeichnet und mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes verwahrt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zugriffe 
Dritter zu verhindern  und den Auftraggeber von Veränderungen in 
Menge (wie Diebstahl, Untergang der Sache) und Zustand (wie 
Einschränkung  der Verwendungsfähigkeit) der beigestellten 
Materialien unverzüglich zu informieren. 

 
Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über mit dem Eintreffen der 
Lieferung bei der vom Auftraggeber benannten Stelle, bei 
Lieferungen, bei denen eine Abnahme an der Stelle erfolgt, mit der 
Abnahme, gleichgültig ob die Liefergegenstände schon vorher 
eingegangen sind. Bei Selbstabholung geht die Gefahr auf den 
Auftraggeber über, sobald die Lieferung das Gelände des 
Auftragnehmers verlässt. 

 
Der Auftraggeber hat jederzeit das Recht, sich über den Stand der 
vertraglichen Leistungserbringung, insbesondere über den 
vertrags- und ordnungsgemäßen Fortgang der Fertigung des 
Auftragnehmers bzw. dessen Vorlieferanten, zu unterrichten. 

 
Bei Demontage- oder Reparaturarbeiten sind Materialien und 
Komponenten oder vom Auftraggeber beigestellte überschüssige 
Materialien dem Auftraggeber ordnungsgemäß zurückzugeben. 

 
11. Mängelhaftung 
Die gesetzlichen Ansprüche wegen Mängeln stehen dem 
Auftraggeber ungekürzt zu. Der Auftragnehmer haftet für die 
Mängelfreiheit der Lieferung / Leistung mit einer 
Mangelhaftungszeit von 24 Monaten; diese beginnt mit der  
Ablieferung oder Abnahme der jeweiligen Leistung. Diese 
Regelung kommt jedoch nur dann zur Anwendung, wenn auf Grund 
des Vertrages oder gesetzlicher Vorschriften keine längeren 
Mangelhaftungs- oder Verjährungsfristen gelten. 

 
An die vorgenannte Mangelhaftungszeit schließt sich eine 
sechsmonatige Frist an, innerhalb derer sich Auftraggeber und 
Auftragnehmer über eine bislang nicht regulierte Schadensanzeige 
verständigen bzw. eine Entscheidung eines Dritten, einholen 
können. 

 
Alle während der Mangelhaftungszeit auftretenden Fehler oder 
Mängel – z.B. wegen nichtvertragsgemäßer Ausführung, 
minderwertigen Materials oder Nichteinhaltung von 

gesetzlichen Vorschriften oder anerkannten Regeln der Technik - 
sind nach Wahl des Auftraggebers vom Auftragnehmer auf eigene 
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Kosten zu beseitigen oder durch Neulieferung vertragsgemäß nach 
zu erfüllen. 

 

Beseitigt der Auftragnehmer auf erste Mängelrüge des 
Auftraggebers hin nicht in der gesetzten Frist die Fehler und 
Mängel, so ist der Auftraggeber ohne weitere Androhung und 
Setzung einer Nachfrist berechtigt, die Beseitigung selbst 
vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen und die 
entstehenden Kosten von den Rechnungsbeträgen des 
Auftragnehmers abzusetzen bzw. diesem zu belasten. 

 
In Fällen, in denen die Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem 
Auftraggeber das Recht auf Rücktritt und Minderung zu. 
Schadensersatzansprüche, insbesondere auch der Anspruch auf 
Ersatz des Schadens statt der Erfüllung, bleiben unberührt. 

 
12. Haftung 

Der Auftragnehmer haftet für jede Pflichtverletzung und den daraus 
entstehenden Schaden, soweit er nicht nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Er ist ferner verpflichtet, 
den Auftraggeber von allen Schadensersatzansprüchen Dritter 
freizustellen, die Dritte gegenüber dem Auftraggeber aus Gründen 
geltend machen, die in einem Mangel der Lieferung/Leistung des 
Auftragnehmers beruhen, sofern dieser dem Auftraggeber nicht 
nachweist, dass er das schadenauslösende Ereignis nicht zu 
vertreten hat. Die vorstehenden Regelungen gelten auch, wenn 
sich der Auftragnehmer eines Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen bedient. 

 
13. Versicherung 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zu seinen Kosten eine 
angemessene Betriebshaftpflichtversicherung, in der 
Bearbeitungsschäden eingeschlossen sind, abzuschließen und 
während der gesamten Dauer des Vertrages bis zum Ablauf 
etwaiger Verjährungsfristen aufrecht zu halten. Die 
Haftpflichtversicherung darf die Mindestdeckungssumme von   
5 Mio  € für Personenschäden und Sachschäden und daraus 
resultierende Folgeschäden nicht unterschreiten. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers, 
eine entsprechende Deckungsbestätigung des Versicherers 
beizubringen. 
 
14. Kündigung 
Der Vertrag kann im Fall der vertraglichen Leistung vom 
Auftraggeber jederzeit gekündigt werden. In diesem Fall erhält der 
Auftragnehmer - im Hinblick auf die Anrechnung ersparter 
Aufwendungen - den Teil der Vergütung, der dem Anteil der bisher 
erbrachten Leistung gemessen an der Gesamtleistung entspricht. 
 
Wird jedoch aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der 
Auftragnehmer zu vertreten hat, erhält dieser nur den Teil der 
Vergütung, der dem Anteil des bisher erbrachten und für den 
Auftraggeber verwendbaren Teils der Leistung gemessen an der 
Gesamtleistung entspricht. Ein weitergehender 
Vergütungsanspruch des Auftragnehmers besteht in diesem Fall 
nicht. Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber auf 
Ersatz des dem Auftraggeber durch die Kündigung entstehenden 
Schadens, einschließlich etwaiger Folgeschäden. 
 

Der Vertrag kann vom Auftraggeber ohne Einhaltung von Fristen 
außerordentlich gekündigt werden, wenn der Auftragnehmer seine 

Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren über sein 
Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
 
15. Vorschriften zum Arbeits- und Umweltschutz 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Durchführung und 
Abwicklung des Vertrages die maßgeblichen Vorschriften und 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere  zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, sowie die bau-, gewerbe- und 
verkehrsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Aufsichts- und 
Verkehrssicherungspflichten auf  Baustellen und sonstigen 
Arbeitsstellen)  einzuhalten;  dies gilt  auch für die jeweils 
geltenden Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften. 
Lieferungen und Leistungen müssen im Zeitpunkt der Ablieferung 
bzw. der Abnahme den jeweils gültigen Gesetzen, Verordnungen 
und Vorschriften entsprechen. 
 
15. Datenschutz 
EMSR Industrieautomation GmbH ist berechtigt, die im 
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG)  in  seiner jeweils 
gültigen Fassung  zu  erheben und zu  verarbeiten. 
 
Der   Auftragnehmer stellt sicher, dass die von ihm mit der  
Auftragsdurchführung betrauten Erfüllungsgehilfen (z. B. 
Mitarbeiter, Leihkräfte usw.) vor einer Leistungserbringung über die 
vorstehenden Punkte informiert und verpflichtet werden. 
Weiterführend sind die Erfüllungsgehilfen auf sachgerechtes 
Verhalten verpflichten. 
 
Bei der Einschaltung von Subauftragnehmern hat der 
Auftragnehmer diese Verpflichtungen auch mit dem 
Subauftragnehmer vertraglich zu vereinbaren. 
 
Informationen, die von dem Auftraggeber übergeben werden, 
dürfen nicht zum Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung genutzt oder übermittelt werden, es sei denn, 
der Auftraggeber erteilt hierzu seine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung oder die vereinbarte Leistung sieht dies explizit vor. 
 
16. Geheimhaltungsklausel 
Der Auftragnehmer, sein eigenes, sowie das Personal seiner 
Nachunternehmer sind verpflichtet, alle kaufmännischen und 
technischen Informationen, die ihnen durch  die 
Geschäftsbeziehungen bekannt werden als Geschäftsgeheimnis 
zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu machen. Alle 
Mitarbeiter, auch die der Nachunternehmer des Auftragnehmers 
sind entsprechend zu verpflichten. 
 
17. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Rechtswahl 
Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen des  
Auftragnehmers  ist die  vom 
Auftraggeber angegebene Versandanschrift bzw. der vereinbarte 
Ort der Leistungserbringung. 
 
Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ergebenden 
Streitigkeiten ist Garbsen, soweit durch Gesetz nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist. 

 
Es  gilt  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  
Deutschland. 

 


